
Abkürzungen aMWSTG  Bundesgesetz vom 2.  September 1999 über die Mehrwertsteuer (SR 641.20)  aMWSTGV  Verordnung vom 29.  März 2000 zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (SR 641.201)  Art.  Artikel Abs.  Absatz Bst.  Buchstabe DBG  Bundesgesetz vom 
14.  Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (SR 642.11)  ESTV  E idgenössische Steuerverwaltung MWST  Mehrwertsteuer MWST-Nr.  Registernummer der steuerpflichtigen Person nMWSTG  Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer vom 12.  Juni 2009 SchKG 
Bundesgesetz vom 11.  April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SR 281.1)  Z  Randziffer in der Wegleitung 2008 zur Mehrwertsteuer Ziff.  Z iffer Artikel nMWSTG Thema Neuerung /  Änderung Fundstelle im aMWSTG I .  Allgemeine Bestimmungen  Art.  2 
Verhältnis zu anderen Steuern Billettsteuern und Handänderungssteuern müssen neu so erhoben werden, dass sie nicht die MWST in ihre Bemessungsgrund- lage einbeziehen (Berechnung auf dem Bruttoentgelt).  Art.  2 Art.  7 Ort der Besteuerung von 
Lieferungen Abweichend vom bisherigen Lieferungsort gilt neu als Ort der Lieferung von Elektrizität und Erdgas in Leitungen der Ort, an dem der Lieferungsempfänger seinen Sitz oder eine Betriebsstätte hat.  Daraus folgt, dass die grenzüberschrei-
tende Lieferung von Elektrizität und Erdgas in Leitungen nicht mehr von der Einfuhrsteuer erfasst wird, sondern der Inlandsteuer unterliegt (vgl.  auch Art. 53 Abs. 1 Bst.  g) .  Art.  13 Art.  8 Ort der Besteuerung von Dienstleistungen Neu gilt grundsätz-
lich immer der Ort, an dem der Empfänger einer Dienstleistung seinen Sitz oder eine Betriebsstätte hat,  als der Ort, an welchem eine Dienstleistung besteuert wird (Grundregel).  Die Abweichungen von dieser Grundregel sind in Art.  8 Abs. 2 geregelt. 
Konkret führt das neue Gesetz namentlich zu folgen- den Änderungen: •Für gastgewerbliche Leistungen ist der Ort massgebend, wo die Leistung tatsächlich erbracht wird (bisher Erbringerort);  •Bei  Beherbergungsleistungen ist der Ort massgeb-
lich, an dem das Grundstück gelegen ist,  auf welchem die Beherbergungsleistung erbracht wird (bisher Erbringerortprinzip);  •Bei  Güterbeförderungsleistungen ist der Empfängerort massgeblich (bisher Tätigkeitsort);  •Für Nebentätigkeiten des 
Transportgewerbes ist der Empfängerort massgeblich (bisher Tätigkeitsort);  •Für Entsorgungsdienstleistungen ist der Empfängerort massgeblich (bisher Erbringerort);  •Bei  Architektur- und Ingenieurleistungen, die sich nicht auf ein Grundstück 
beziehen, ist der Empfängerort massgeblich (bisher Erbringerort).  Art.  14 II  .  Inlandsteuer 1.  Änderungen bei  der Steuerpflicht  Art.  10 Abs. 1 Steuerpflicht Für die Frage, ob jemand bei  der Mehrwertsteuer steuerpflichtig ist,  spielt die Höhe des 
Umsatzes keine Rolle mehr. Jede Person, Einrichtung, Personengesamtheit ohne Rechtsfähigkeit,  Anstalt usw.,  die ein Unternehmen betreibt,  ist steuerpflichtig.  Art.  21 Art.  10 Abs. 2 Bst.  b Steuerpflicht von Unternehmen mit Sitz im Ausland Unterneh-
men mit Sitz im Ausland sind grundsätzlich von der Steuer befreit.  Ausser für Unternehmen mit Sitz im Ausland, welche im Inland Telekommunikationsleistungen anbieten, gilt diese Befreiung neu auch nicht mehr für Unternehmen mit Sitz im Ausland, 
welche im Inland elektronische Dienstleistungen an nicht steuerpflichtige Empfänger erbringen. Art.  25 Abs. 1 Bst.  c Art.  10 Abs. 2 Bst.  a und c Befreiung von der Steuerpflicht Um kleine Unternehmen nicht über Gebühr administrativ zu belasten, sieht 
das Gesetz vor, dass sie bis zu einer gewissen Umsatzhöhe von der Steuerpflicht befreit sind. Die massgeblichen Grenzen für Umsätze aus steuerbaren Leistungen betragen: •100 000 Franken (Grundsatz),  •150 000 Franken für nichtgewinnstrebige, 
ehrenamtlich geführt Sport- und Kulturvereine sowie gemeinnützige Institutionen. Art.  25 Art.  11 Abs. 2 Verzicht auf die Befreiung von der Steuerpflicht Auf die Befreiung von der Steuerpflicht gemäss Art. 10 Abs. 2 kann verzichtet werden. Hierfür ist: 
•eine Anmeldung erforderlich, •kein Mindestumsatz erforderlich. Der Verzicht auf die Befreiung von der Steuerpflicht gilt für mindestens eine Steuerperiode, d.h.  1 Jahr. Die ESTV kann in diesen Fällen die Leistung von Sicherheiten verlangen (Art.  93 
Abs. 2) .  Art.  27 und Wegleitung Z 687 Art.  12 Steuerpflicht der Gemeinwesen Die Steuerpflichtregelung für Gemeinwesen wird vereinfacht. Leistungen an andere Dienststellen oder Gruppen des eigenen Gemeinwesens sind nicht mehr massgebend für die 
Abklärung der Steuerpflicht. Art.  23 Art.  14 Abs. 2 Ende der Steuerpflicht Das Unterschreiten einer Mindestumsatzgrenze führt nicht mehr zum Ende der Steuerpflicht. Solange eine unternehmerische Tätigkeit besteht, besteht auch die Steuerpflicht. 
Will die steuerpflichtige Person wegen Unterschreitens der massgebenden Umsatzgrenzen (100 000 bzw. 150 000 Franken) von der Steuerpflicht befreit werden, muss sie sich bei  der ESTV abmelden (Art.  14 Abs. 5) .  Art.  15 Abs. 4 Haftung Wer sich Forderun-
gen abtreten lässt (Zession),  haftet neben dem Abtretenden subsidiär für die in diesen Forderungen enthaltene MWST, wenn im Zeitpunkt der Abtretung die Steuerschuld gegenüber der ESTV noch nicht entstanden ist und ein Verlust- schein gegen 
den Abtretenden vorliegt. -  2.  Steuerobjekt  -  Baugewerblicher Eigenver- brauch Der baugewerbliche Eigenverbrauch wird nicht mehr besteuert und bildet keinen Steuertatbestand mehr. Art.  9 Abs. 2 Art.  19 Abs. 2 Leistungskombinationen Zu einem 
Gesamtpreis erbrachte Leistungskombinationen können nach der überwiegenden Leistung behandelt werden, wenn deren Anteil am Gesamtentgelt mindestens 70 Prozent beträgt. Diese Regelung gilt neu auch, wenn im Gesamtpreis sowohl steuerbare 
als auch ausgenommene Leistungen enthalten sind. Wegleitung Z 360 Art.  21 Abs. 2 Z iff.  26 -  29 Von der Steuer ausgenomme- ne Leistungen Regelung der Ausnahme für die Urproduktion, der Bekanntmachungsleistungen, der Leistungen innerhalb des 
gleichen Ge- meinwesens sowie der Ausübung von Funktionen der Schiedsgerichtsbarkeit als objektive Steuerausnahmen. Von der Steuer ausgenommen ist neu die Leistung und nicht mehr die Person, die die Leistung erbringt. Art.  25 Abs. 1 Bst.  b,  Art. 
33a und Art. 23 Art.  21 Abs. 3 und 4 Erbringer und Empfänger von von der Steuer ausgenomme- nen Leistungen Generelle Loslösung des Leistungsbegriffs im Ausnahmenkatalog vom Leistungserbringer bzw. vom Leistungsempfänger. Mass- gebend für die 
Frage, ob eine Leistung von der Steuer ausgenommen ist,  ist der Charakter der Leistung und nicht, wer sie er- bringt bzw. empfängt (Bsp.:  Die Betreuung von Drogenabhängigen soll immer von der Steuer ausgenommen sein, auch wenn die Tätigkeit 
durch eine Drittperson ausgeübt wird und diese hierfür dem Gemeinwesen Rechnung stellt).  Art.  18 aMWSTG so- wie Art.  4a aMWSTGV Art. 22 Freiwillige Versteuerung von von der Steuer ausgenomme- nen Leistungen (Option) Die Option für die Versteue-
rung ausgenommener Leistungen ist grundlegend neu gestaltet: •Für die Option ist keine Bewilligung mehr notwendig, sondern optiert wird durch offenen Ausweis der Steuer. •Die Option ist immer sowohl gegenüber steuerpflichtigen wie nicht 
steuerpflichtigen Personen möglich. •Nicht optiert werden kann: •wie bisher für Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, •neu auch für die Umsätze aus Wetten und Lotterien, •für den Verkauf und die Vermietung von Gebäuden, wenn sie 
ausschliesslich für private Zwecke genutzt werden. Art.  26 Art.  23 Abs. 2 Z iff.  2 Steuerbefreiung Neu ist die Vermietung von allen Gegenständen von der Steuer befreit,  wenn der Leistungsempfänger den Gegenstand über- wiegend im Ausland nutzt.  Der 
Nachweis der überwiegenden Nutzung im Ausland muss von der steuerpflichtigen Person mit geeigneten Mitteln erbracht werden. Art.  19 Abs. 2 Z iff.  2 3.  Bemessungsgrundlage, Steuersätze und Vorsteuerabzug  Art.  24 Leistungen an das Personal 
Entgeltliche Leistungen an das Personal werden nicht mehr speziell behandelt. Massgebend für die Steuerberechnung ist der Preis,  der vom Personal tatsächlich verlangt wird. Vorbehalten bleiben: •Leistungen an Personal, das mit dem Arbeitgeber 
eng verbunden ist (vgl.  Art.  3 Bst.  h);  •Leistungen im Sinne eines Naturallohnes gelten als Tauschverhältnis (Art.  24 Abs. 3) ;  •Unentgeltliche Leistungen an das Personal führen u.U.  zu einer Vorsteuerkorrektur im Rahmen des Eigenverbrauchs (Art.  31) . 



Datum:
Mittwoch, 9. Dezember 2009

Zeit:
17.15 Uhr	E intreffen der Gäste
17.30 Uhr	R eferat
18.30 Uhr ca.	 Diskussion und 
		A  péro riche

Titel des Referates:�
Das neue Mehrwertsteuergesetz

Referent:�
Dr. Gerhard Schafroth  
Geschäftsführender Partner der  
SwissVAT; Anwalt, dipl. Steuerexperte

Ort:�
Novotel Bern, 
Am Guisanplatz 2, 3014 Bern,  
Saal «Plenum»

Zufahrt:�
Tram Nr. 9 bis Guisanplatz/
Parking «bea expo»

Gastgeber:�
Dr. Röthlisberger AG
G + S Treuhand AG
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........................................................
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 ich nehme gerne Teil
 ich komme in begleitung
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Kunden-Event 
Dr. Röthlisberger AG  
G + S Treuhand AG 
vom 9. Dezember 2009

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir freuen uns, Sie zu unserer Infor-
mationsveranstaltung einzuladen.
Am 1. Januar 2010 wird das neue Mehr-
wertsteuergesetz in Kraft treten. 
Ziel des neuen Gesetzes ist die adminis-
trative Entlastung der Steuerpflich-
tigen.

Mit Dr. Gerhard Schafroth konnten 
wir einen ausgewiesenen Referenten 
gewinnen, der Ihnen einen umfassen-
den Überblick über das neue Gesetz 
geben und die sich bietenden Chancen 
und neuen Risiken aufzeigen wird.
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Anmeldeschluss: 3.12. 2009


